
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Hakenholt Stahlhandel GmbH 

 

I. Allgemeines 
 

Für alle Angebote, Verkäufe und Lieferungen, auch für zukünftige Geschäftsabschlüsse gelten ausschließlich die nachfolgenden 

Bedingungen, die der Käufer spätestens mit seiner Bestellung anerkennt. Unsere Angebote sind freibleibend. Vereinbarungen, 

insbesondere mündliche Nebenabreden und Zusicherungen unserer Mitarbeiter werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung 

verbindlich.  

 

II. Preise 
 

Unsere Preise sind freibleibend und unverbindlich und verstehen sich ab Lager zuzüglich Fracht und der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Unvorher-gesehene Mehraufwendungen, die aus der Durchführung der Lieferung entstehen und für die keine Preisaufschläge 

vereinbart sind, trägt der Käufer, es sei denn, wir haben ihr Entstehen zu vertreten. 

 

III. Zahlung und Verrechnung 
 

1. Falls nichts anderes vereinbart oder in unseren Rechnungen angegeben ist, ist der Kaufpreis sofort nach Lieferung ohne 

Skontoabzug fällig und in der Weise zu zahlen, dass wir am Fälligkeitstag über den Betrag verfügen können. Die Kosten des 

Zahlungsverkehrs trägt der Käufer. Ein Zurückhaltungsrecht und eine Aufrechnungsbefugnis stehen dem Käufer nur insoweit zu, 

wie seine Gegenansprüche aus demselben Vertragsverhältnis resultieren (insbesondere Mängelansprüche) bzw. unbestritten 

oder rechtskräftig festgestellt sind. 

2. Bei Überschreiten des Zahlungszieles oder bei Verzug berechnen wir Zinsen in Höhe von 9 %-Punkten über dem Basiszinssatz. 

Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

3. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers 

gefährdet wird, oder gerät der Käufer mit einem erheblichen Betrag in Zahlungsverzug oder treten Umstände ein, die auf eine 

wesentliche Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit des Käufers nach Vertragsschluss schließen lassen, stehen uns die Rechte 

aus § 321 BGB zu. Dies gilt auch, soweit unsere Leistungspflicht noch nicht fällig ist. Wir sind dann auch berechtigt, alle 

unverjährten Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung fällig zu stellen. Im Übrigen erstreckt sich die 

Unsicherheitseinrede auf alle weiteren ausstehenden Lieferungen und Leistungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer.  

 

IV. Ausführung der Lieferungen, Lieferfristen und -termine 
 

1. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt vollständiger und richtiger Selbstbelieferung, es sei denn, die 

Nichtlieferung oder Verzögerung ist durch uns verzögert. 

2. Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrags. 

Die Lieferfristen verlängern sich um den Zeitraum, indem der Käufer seine Verpflichtungen uns gegenüber nicht erfüllt, sowie im 

Falle eines Arbeitskampfes für die Dauer der hierdurch bedingten Störung. Dies gilt entsprechend für Liefertermine. Für die 

Einhaltung von Lieferfristen und -terminen ist der Zeitpunkt der Absendung ab Werk oder Lager maßgebend. Sie gelten mit 

Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden 

kann.  

3. Ein ihm zustehendes Rücktrittsrecht aus Unmöglichkeit und Verzug kann der Käufer nur insoweit ausüben, als ihm ein Festhalten 

am Vertrag nicht zuzumuten ist. Schadensersatzansprüche des Käufers richten sich nach Abschnitt X der allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. 

 

V. Eigentumsvorbehalt 
 

1.  Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der gesamten Geschäftsbeziehung mit der 

Hakenholt Stahlhandel GmbH vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir 

berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag vor. Wir 

sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers 

– abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 

2. Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen 

Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten 

erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage 

gem. § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer 

Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall.  

4. Der Käufer ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle 

Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderungen ab, die ihm aus der 

Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder 

nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Käufer auch nach der Abtretung 
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ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die 

Forderungen nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, 

nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere keinen Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahren gestellt 

ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen 

Forderungen und deren Schuldner bekanntgibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 

aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit 

anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 

des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag einschließlich MWST) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der 

Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte 

Kaufsache. 

6. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum 

an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag einschließlich MWST) zu den anderen 

vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers als 

Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer uns anteilsmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt 

das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.  

7. Der Käufer tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der 

Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.  

8. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert 

unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten 

obliegt uns. 

 

VI. Gewichte 
 

Für die Gewichte ist die von uns oder unseren Vorlieferanten vorgenommene Verwiegung maßgebend. Der Gewichtsnachweis erfolgt 

durch Vorlage des Wiegezettels. Soweit rechtlich zulässig, können Gewichte ohne Wägung und Norm ermittelt werden. Unberührt 

bleiben die im Stahlhandel der Bundesrepublik Deutschland üblichen Zu- und Abschläge (Handelsgewichte). In der Versandanzeige 

angegebene Stückzahlen, Bundzahlen o.ä. sind bei nach Gewicht berechneten Waren unverbindlich. Sofern nicht üblicherweise eine 

Einzelverwiegung erfolgt, gilt jeweils das Gesamtgewicht der Sendung. Unterschiede gegenüber den rechnerischen Einzelgewichten 

werden verhältnismäßig auf diese verteilt. 

 

VII. Prüfbescheinigungen 
 

1. Die Mitlieferung von Prüfbescheinigungen („Werkszeugnisse“) nach EN10204 bedarf der Vereinbarung in Textform. Wir sind 

berechtigt, solche Bescheinigungen in Kopie zu übergeben. Das Entgelt für Prüfbescheinigungen richtet sich mangels 

ausdrücklicher Vereinbarung nach unserer Preisliste bzw. der Preisliste des jeweiligen Ausstellers (Lieferwerk).  

2. Wenn eine Abnahme vereinbart ist, kann sie nur in dem Lieferwerk bzw. unserem Lager sofort nach Meldung der 

Abnahmebereitschaft erfolgen. Die persönlichen Abnahmekosten trägt der Käufer, die sachlichen Abnahmekosten werden ihm 

nach unserer Preisliste oder der Preisliste des Lieferwerkes berechnet. 

3. Erfolgt die Abnahme ohne unser Verschulden nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig, sind wir berechtigt, die Ware ohne 

Abnahme zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Käufers zu lagern und ihm zu berechnen.  

 

VIII. Versand, Gefahrenübergang, Verpackung,  Teillieferungen 
 

1. Soweit nicht anders vereinbart, bestimmen wir Versandweg und -mittel sowie Spediteur und Frachtführer. 

2. Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu einem vorgesehenen Ort in der 

vorhergesehenen Zeit unmöglich oder wesentlich erschwert, so sind wir berechtigt, auf einem anderen Weg oder zu einem 

anderen Ort zu liefern; die entstehenden Mehrkosten trägt der Käufer. Dem Käufer wird vorher Gelegenheit zur Stellungnahme 

gegeben.  

3. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Lagers oder des 

Lieferwerkes geht die Gefahr, auch die einer Beschlagnahme der Ware, bei allen Geschäften, auch bei franko – und frei-Haus-

Lieferungen, auf den Käufer über. Für Versicherungen sorgen wir nur auf Weisung und Kosten des Käufers. Pflicht und Kosten der 

Entladung gehen zu Lasten des Käufers. 

4. Die Ware wird unverpackt und nicht gegen Rost geschützt geliefert. Falls handelsüblich, liefern wir verpackt. Für Verpackung, 

Schutz- und / oder Transporthilfsmittel sorgen wir nach unserer Erfahrung auf Kosten des Käufers. Kosten des Käufers für den 

Rücktransport oder für eine eigene Entsorgung der Verpackung übernehmen wir nicht. 

5. Wir sind zu Teillieferungen im zumutbarem Umfang berechtigt. Branchenübliche Mehr- und Minderlieferungen der 

abgeschlossenen Menge sind zulässig. 

6. Wird die Vertragsmenge durch die einzelnen Abrufe überschritten, so sind wir zur Lieferung des Überschusses berechtigt, aber 

nicht verpflichtet. Wir können den Überschuss zudem bei dem Abruf bzw. der Lieferung gültigen Preisen berechnen. 
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IX. Gewährleistung und Mängelrüge 

Für Mängel der Ware und für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften leisten wir nach den folgenden Vorschriften Gewähr: 

1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach Anlieferung mit der ihm unter den gegebenen Umständen zumutbaren Gründlichkeit 

zu untersuchen; die hierbei festgestellten Mängel sind unverzüglich, spätestens nach Ablauf von 14 Tagen seit Anlieferung 

schriftlich zu rügen. 

2. Mängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden konnten, sind – unter sofortiger 

Einstellung etwaiger Be- und Verarbeitung – unverzüglich nach Entdeckung, spätestens vor Ablauf der Gewährleistungsfrist 

schriftlich zu rügen. 

3. Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge nehmen wir die beanstandete Ware zurück und liefern an ihrer Stelle mangelfreie 

Ware. Dieses betrifft nur unverarbeitete Ware, bei dem der Mangel nach Prüfung offensichtlich ist. Wir sind berechtigt, den 

Vertrag nachzubessern. Bei Fehlschlagen von Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Käufer eine Rückgängigmachung des 

Vertrages verlangen. 

4. Gibt der Käufer uns nicht unverzüglich Gelegenheit, uns von dem Mangel zu überzeugen, stellt er insbesondere auf Verlangen 

die beanstandete Ware oder Proben davon nicht unverzüglich zur Verfügung, entfallen alle Gewährleistungsansprüche. 

5. Bei Waren, die als deklassiertes Material verkauft worden sind – z.B. sogenanntes IIa-Material -, stehen dem Käufer bezüglich der 

angegebenen Fehler und solcher mit denen er üblicherweise zu rechnen hat, keine Gewährleistungsansprüche zu. 

6. Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden), sind nach Maßgabe des 

Abschnittes X ausgeschlossen. In Fällen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften haften wir insoweit, als die Zusicherung den 

Zweck verfolgte, den Käufer grade gegen die eingetretenen Mangelfolgeschäden abzusichern. 

7. Für die Nachbesserung und Ersatzlieferung leisten wir in gleicher Weise Gewähr wie für die ursprüngliche Lieferung oder Leistung.  

 

X. Allgemeine Haftungsbegrenzung und Verjährung 
 

1. Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes geregelt ist, haften wir auf Schadensersatz wegen Verletzung vertraglicher oder 

außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Unsere Haftung umfasst – außer bei Vorsatz – nicht solche 

Schäden, die bei dem konkreten Geschäft typischerweise nicht erwartet werden konnten oder für die der Käufer versichert ist 

oder üblicherweise versichert werden kann.  

2. Sämtliche vertragliche Ansprüche gegen uns verjähren ein halbes Jahr nach Anlieferung.  

 

XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 
 

1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist bei Lieferung ab Werk das Lieferwerk, bei den übrigen Lieferungen unser Lager. 

2. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl Gelsenkirchen oder der Sitz des Käufers. 

3. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt in Ergänzung zu diesen Bedingungen das deutsche 

unvereinheitlichte Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

 

XII. Unzulässige Weiterlieferung  
 

1. Unser Käufer darf EGKS-Erzeugnisse,  

1.1.  die nicht ausdrücklich zum Export in Drittländer verkauft sind, nicht in unverarbeitetem Zustand    

 außerhalb der EU verbringen. 

1.2.  die für den Export in Drittländer verkauft worden sind, nicht in unverarbeitetem Zustand im Gebiet der EU belassen, dort 

hin zurückliefern oder zurückverbringen und auch nicht in ein anderes als das in der Bestellung genannte Bestimmungsland 

liefern oder verbringen. Diese Ware darf auch nicht im Gebiet der EU verarbeitet werden. Der EU gleichgestellt sind die 

Hoheitsgebiete von Finnland, Norwegen und Schweden. 

2. Auf unser Verlangen ist der Käufer zum Nachweis über den Verbleib des Materials verpflichtet.  

3. Die Verpflichtung gem. Nr. 1 hat der Käufer auch seinen Abnehmern aufzuerlegen mit der Verpflichtung zur entsprechenden 

Weitergabe. Der Käufer hat die daraus entstehenden Ansprüche geltend zu machen und uns auf Verlangen diese Ansprüche auf 

Nachweisungen, Schadensersatz und Vertragsstrafen abzutreten. Er ist verpflichtet, uns von Verstößen seiner Abnehmer gegen 

die ihnen gemäß Satz 1 auferlegten Verpflichtungen unverzüglich zu verständigen. 

4. Verstößt der Käufer oder einer seiner nachgeordneten Abnehmer gegen seine o.g. Verpflichtungen, so hat der Käufer uns den 

entgangenen Gewinn zu ersetzen und eine Vertragsstrafe von 30 v. H. des vereinbarten Kaufpreises zu zahlen. 

5. Ist die Ware an einen anderen Ort und / oder eine andere Adresse als in der Rechnung zu Grunde gelegt verbracht worden, so 

hat der Käufer auch ohne dass ihm ein eigenes Verschulden nachgewiesen wird, alle Vergünstigungen, die im Hinblick auf den 

angegebenen Empfänger gewährt wurden zuzüglich 50,- € je Tonne fehlgeleiteter Ware, mindestens aber den doppelten Wert 

der Vergünstigungen zu erstatten. 

 

 

 


